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Verfahrensvermerke Deckblattänderung Nr. 26 – Stadt Viechtach 

1. Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat in der Sitzung vom __.__.____ die 
Deckblattänderung Nr. 26 des Flächennutzungsplans beschlossen. Der 
Änderungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zum Vorentwurf der Deckblattänderung Nr. 26 in der Fassung vom 02.05.2025 
wurden die Behörden, Stellen und Träger sonstiger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ frühzeitig beteiligt.

3. Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat in der Sitzung vom __.__.____ die Auslegung der 
Deckblattänderung Nr. 26 in der Fassung vom __.__.____ beschlossen.

4. Zum Entwurf der Deckblattänderung Nr. 26 in der Fassung vom __.__.____ wurden 
die Behörden, Stellen und Träger sonstiger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ nochmals beteiligt.

5. Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat in der Sitzung vom ________________ die 
Deckblattänderung Nr. 26 zum Flächennutzungsplan in der Fassung vom __.__.____ 
als Satzung beschlossen.

Viechtach, ______________ __________________________________ 
Franz Wittmann, 1. Bürgermeister 

6. Das Landratsamt Regen hat das Deckblatt Nr. 26 zum Flächennutzungsplan der Stadt
Viechtach in der Fassung vom __.__.____ mit Bescheid vom __.__.____ AZ
_______________ gemäß § 6 BauGB genehmigt.

7. Die Genehmigung des Deckblatts Nr. 26 des Flächennutzungsplans der Stadt
Viechtach in der Fassung vom __.__.____ wurde am __.__.____
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Deckblattänderung ist
somit rechtswirksam.

Viechtach, ______________ __________________________________ 
Franz Wittmann, 1. Bürgermeister 
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1. Begründung Deckblattänderung Nr. 26 

1.1 Vorhabensträger / Veranlassung 

Vorhabensträger der Deckblattänderung Nr. 26 des Flächennutzungsplans im Be-
reich Grossenau ist die  
 
Stadt Viechtach 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 
 
Aufgrund der stetig zunehmenden Aufgaben im kommunalen Bauhof ist die Stadt 
Viechtach bestrebt Flächenpotenziale für die Erweiterung der Lagerflächen des 
städtischen Bauhofs zu entwickeln. Im Zuge der Überplanung dieses Bereichs in der 
Nähe des Stadtteils Grossenau erwies sich diese Abrundung und darüber hinaus 
eine Anpassung des Flächennutzungsplans an die tatsächliche Nutzung als städte-
baulich und planerisch sinnvoll. Mit dieser Deckblattänderung wird keine Reserve für 
die potentiale Entwicklung geschaffen, sondern eine konkrete Maßnahme entwi-
ckelt. 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Viechtach, genehmigt mit Be-
scheid Nr. ____ Az ____________ des Landratsamtes Regen vom 
___________________, ist der betroffene Bereich als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 
 
Die 26. Deckblattänderung des Flächennutzungsplans ist gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 
erforderlich, um eine städtebauliche Ordnung und Entwicklung zu garantieren. 
 

 
1.2 Lage und Beschreibung des Planungsgebietes 

Der Änderungsbereich des wirksamen Flächennutzungsplans der vorliegenden Pla-
nung befindet sich zwischen dem Rand des Stadtgebiets und dem Stadtteil Gros-
senau im Landkreis Regen.  
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Abbildung 1.1: Lage des Vorhabens 

 
Die Fläche des Änderungsbereichs ist zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 
zum Teil in privatem Besitz und wird langfristig gepachtet. Der andere Teil befindet 
sich bereits im Besitz der Stadt Viechtach. Der Planbereich soll als Fläche für den 
Gemeinbedarf entwickelt werden und beinhaltet Teilflächen der Flurnummern 268/2 
und 370, Gemarkung Viechtach und umfasst insgesamt 0,42 ha. Im rechtswirksa-
men Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt.  
Im Norden und Osten schließen sich Flächen für forst- bzw. landwirtschaftliche Nut-
zung als Grünland an. Im Westen befindet sich der bestehende Recyclinghof des 
ZAW Donau-Wald. Im Süden befindet sich die öffentliche Straße „Am Regen“ und in 
näherer Umgebung der Fluss „Schwarzer Regen“. 
 

1.3 Landes- und Regionalplanung 

1.3.1 Landesentwicklungsplanung 

Auf der Ebene der Landesplanung werden in Bayern nachstehende Grundsätze und 
daraus abzuleitende Ziele formuliert: 
 
- Grundsatz 3.1 Landesentwicklungsprogramm (Stand 2013): die Ausweisung von 
Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Be-
rücksichtigung des demografischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet wer-
den. Dabei sollen gewachsene Siedlungsstrukturen weiterentwickelt, frühzeitige 
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Bevölkerungsprognosen und die ortsansässige Bevölkerung bei der Wohnraumver-
sorgung berücksichtigt werden. 
 
- Grundsatz 3.1 LEP: flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen 
unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
Dabei sind vorhandene Siedlungsstrukturen, das Ortsbild sowie die Topografie zu 
berücksichtigen. 
 
- Ziel 3.2 LEP: In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der Innen-
entwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenti-
ale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. Ziel ist es, eine kompakte 
Siedlungsentwicklung sowie die Funktionsfähigkeit der technischen und gemeindli-
chen Versorgungsstruktur auch künftig gewährleisten zu können. Hierzu sollen Bau-
landreserven, Brachflächen und leerstehende Bausubstanzen aktiviert werden. 
 
- Ziel 3.3 LEP: neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten auszuweisen. 

 
1.3.2 Regionalplanung 

Die Stadt Viechtach liegt in der Planungsregion Donau-Wald. Durch das Stadtgebiet 
verläuft mit der Bundesstraße B 85 eine Straßenverbindung mit überregionaler Be-
deutung durch die Verbindung in die Oberpfalz. Die Stadt Viechtach erfüllt als Mittel-
zentrum die Ausstattungsanforderungen für die gehobene Grundversorgung ihrer 
Einwohner. 
Der Änderungsbereich im Osten des Stadtgebiets liegt gemäß Regionalplan der 
Planungsregion Donau-Wald (Regionalplan 12) im ländlichen Teilraum, dessen Ent-
wicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. 
Die nächstgelegenen Biotopstrukturen sind 45 m entfernt und werden somit nicht 
tangiert. 
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1.4 Flächennutzungsplan 

 
Abbildung 1.2: Flächennutzungsplan der Stadt Viechtach, Änderungsbereich roter Kreis 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wird der Änderungsbereich als Fläche für 
die Landwirtschaft dargestellt. 
 
Im Norden und Osten schließen sich Flächen für land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung an. Im Westen befindet sich der Recyclinghof Viechtach, betrieben durch den 
ZAW Donau-Wald. Im Süden befindet sich eine öffentliche Straße und der Fluss 
„Schwarzer Regen“. 
 

1.5 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Stadt Viechtach im Naturpark Bayerischer Wald ist mit ca. 8.380 Einwohnern 
eine prosperierende Kommune im Landkreis Regen. Die Gründe für die Nachfrage 
nach Entwicklungsmöglichkeiten für den städtischen Bauhof liegen in den stetig 
wachsenden Aufgaben der Kommunen im Bereich des Umgangs mit Schüttgütern 
und Erdaushub nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Auf den bestehenden Flächen 
und den Liegenschaften der Stadt Viechtach kann dem fachgerechten Umgang mit 
diesen Stoffen bei künftigen Entwicklungen und weiteren Grenzwertanpassungen, 
auch im Hinblick auf Verwertung und Entsorgung nicht mehr Rechnung getragen 
werden. Eine Erweiterung der kommunalen Liegenschaften um diese angesproche-
nen Lagerflächen ist darum alternativlos. 
Mit der rechtlich notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans mit Deckblatt 
Nr. 26 zu einer Gemeinbedarfsfläche könnte diesem oben genannten, vorherr-
schende Bedarf entgegengewirkt werden. 
Durch die in der Deckblattänderung Nr. 26 entsteht eine Fläche für den Gemeinbe-
darf und eine Anpassung des Flächennutzungsplans an die vorherrschende Bebau-
ung und tatsächliche Nutzung im näheren Umfeld des konkret überplanten Gebiets. 
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Die ausgewiesene Gemeinbedarfsfläche stellt eine sinnvolle Abrundung der vorherr-
schenden städtebaulichen Nutzung dar.  
Die landesplanerischen Grundsätze und Ziele stehen dieser Entwicklung nicht ent-
gegen. 
 

1.6 Bedarfsanalyse 

Die Bedarfsanalyse wird wegen der Ausweisung von Gemeinbedarfsflächen nur in 
Teilen abgehandelt und auf die wichtigsten Rahmenbedingungen der Kommune ein-
gegangen. 
 

1.6.1 Strukturdaten der Stadt Viechtach 

1.6.1.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP), Regionalplan 

Die Stadt Viechtach befindet sich gemäß Landesentwicklungsprogramm LEP in der 
Region 12 Donau-Wald des Regionalplanes. Das Stadtgebiet wird von der Entwick-
lungsachse Cham - Viechtach - Regen mit regionaler Bedeutung durchzogen. 
Das Gebiet ist als „… ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße 
gestärkt werden soll…“ ausgewiesen und zählt zu den Bereichen, deren Struktur zur 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden soll. 

 
Abbildung 1.3: Regionalplan Region Donau-Wald (12) gemäß www.region-donau-wald.de 

 

1.6.1.2 Einwohnerdaten 

nicht relevant. 
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1.6.1.3 Verkehrsanbindung 

Die Erreichbarkeit zentraler Orte ist im Hinblick auf die verkehrstechnische Anbin-
dung und Entfernung als hinreichend zu bezeichnen. 

 
Oberzentrum Cham:    ca. 30 Kilometer 
 
Oberzentrum Regen-Zwiesel:   ca. 25 – 40 Kilometer 
 
Oberzentrum Straubing:    ca. 45 Kilometer 
 
Trotz der genannten Entfernung ist eine verhältnismäßig gute Anbindung zum 
überörtlichen Straßennetz mit den Anschlüssen an die BAB A3 und die BAB A92 in 
einer Entfernung von 35 Kilometern vorhanden. 
 
Am bedeutsamsten für die Stadt Viechtach ist die B85, die von Cham kommend 
über Viechtach und Regen in Richtung Passau verläuft und in einer Entfernung von 
ca. 3 km den Ortsteil Tresdorf mit erschließt und von herausragender Bedeutung für 
den Ort ist.  
Die Bundesstraße B85 nimmt sowohl den regionalen Wirtschaftsverkehr als auch 
den touristischen Saisonverkehr auf.  
 

 
1.6.1.4 Wirtschaftliche Entwicklungsdynamik 

nicht relevant. 
 

 
 
1.6.1.5 Wohnbauaktivitäten der Stadt Viechtach 

nicht relevant. 
 
 
1.6.1.6 Zu- und Abwanderungssaldo 

nicht relevant. 
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1.6.2 Standortwahl / Planungsalternativen 

 
Abbildung 1.4: Standortwahl; rote Schrift entspricht Standortwahl 

 

Als Alternativen zu der vorstehend beschriebenen städtebaulichen Entwicklung wur-
den die Flächen nördlich der bestehenden Kläranlage (Alternative B) und eine Flä-
che westlich des GI Oberschlatzendorf Nord (Alternative C) betrachtet, diese Alter-
nativen können aus Gründen der Besitzverhältnisse und der Unverkäuflichkeit der 
Grundstücke in diesem Planungsbereich nicht weiterverfolgt werden. Da in anderen 
Ortsteilen der Stadt Viechtach keine vergleichbaren Flächen zu erwerben sind, wird 
nur der im Entwurf behandelte Standort weiterverfolgt. 
Somit bietet der Vorschlag dieser Überplanung des Flächennutzungsplans die ein-
zig schlüssige Planungsvariante von allen mit den am Planungsprozess beteiligten 
Personen diskutieren Alternativen in Bezug auf Flächenverbrauch, Versiegelungs-
grad, Berücksichtigung der Schutzgüter und dem erforderlichen Anschluss an das 
öffentliche Verkehrsnetz der Stadt Viechtach. Durch die konsequente Einbeziehung 
der vorhandenen Infrastruktur bietet die vorliegende Deckblattänderung Nr. 26 
durch die sparsame Erschließung die einzig sinnvolle Gesamtlösung für diesen 
Planbereich. Zur besseren Übersicht der einzelnen Planungsvarianten wird nachfol-
gend eine Matrix erstellt: 
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Standort A B C 
Verfügbarkeit 
Fläche ist käuflich erwerbbar 

+ - - 
 

Wirtschaftlichkeit 
Aufwand für die Erschließung und daraus re-
sultierender Grundstückspreis 

+ + + 
 

 
Anbindung 
an das bestehende Verkehrsnetz 

+ - + 

Umweltverträglichkeit 
möglichst geringe Beeinträchtigung von Natur-
haushalt und Landschaftsbild 

+ - - 

 
1.6.3 Bestehende Flächenpotentiale in den Ortsteilen und Bedarf an Wohnbauflächen 

nicht relevant. 
 
1.6.4 Auswertung der Bedarfsanalyse für Wohnbauflächen 

nicht relevant. 
 
1.8 Erschließung 

Verkehr: 
Die geplante Baufläche kann über die Straße „Am Regen“ erschlossen werden. Die 
vorhandene Verkehrsanlage weist eine ausreichende Dimension für die Erschlie-
ßung der zusätzlichen Bauhoffläche auf. 
 
Schmutzwasser: 
Das anfallende Schmutzwasser wird über das vorhandene städtische Schmutzwas-
serkanalsystem abgeleitet. Mit der geplanten Struktur der Bebauung kann das anfal-
lende Schmutzwasser im Freispiegel dem kommunalen Netz zugeführt werden. 
 
Oberflächenwasser: 
Die Ableitung des Oberflächenwassers soll über den bestehenden straßenbegleiten-
den Entwässerungsgraben erfolgen. Ob eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis 
beantragt werden muss, wird im Zuge der weitergehenden Planungen geprüft. 

 
Wasserversorgung: 
Die Baufläche wird an das kommunale Wasserversorgungsnetz der Stadt Viechtach 
angeschlossen. 
 
Brandschutz: 
Die erforderliche Löschwassermenge von 48 m³ auf eine Stunde bzw. 96 m³ auf  
2 Stunden muss gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 erfüllt sein und kann über 
das bestehende Trinkwassernetz der Stadt Viechtach und den nahegelegenen 
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Fluss „Schwarzer Regen“ gewährleistet werden. Die zuständige FFW Viechtach ist 
in Hinblick auf Ausbildung, Ausstattung und Mannschaftsstärke ausreichend vorbe-
reitet. Die Hinzuziehung weiterer Kräfte erfolgt im Rahmen der Einbindung der inte-
grierten Leitstelle Straubing. 
 
Strom / Telekom: 
Anschluss an bestehende Leitungen der jeweiligen Versorgungunternehmen ist 
möglich.  

 
Abfallentsorgung: 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den ZAW Donau-Wald über die vorhandenen öf-
fentlichen Verkehrsflächen.  
 

1.9 Immissionsschutz 

Die Lage der geplanten Gemeinbedarfsfläche ist äußerst günstig: Im Norden und 
Osten grenzen forst- bzw. landwirtschaftliche Flächen an das Planungsgebiet an, 
welche auch weiterhin so genutzt werden können. Im Westen liegt der Recyclinghof 
der ZAW Donau-Wald. Negative Beeinträchtigungen für die weiterführende Nutzung 
können auch hier nicht festgestellt werden.  
Während der späteren Baumaßnahme muss erwartungsgemäß mit etwas höheren 
Lärm- und Staubentwicklungen gerechnet werden, die auf ein unbedingtes Maß zu 
beschränken sind.  
Bezugnehmend auf Schall- und Geruchsentwicklung sollte sich durch die geplante 
Baumaßnahme kaum etwas ändern. 

 
Schallschutz: 
Von Hauptverkehrsstraßen geht kein relevanter Verkehrslärm aus, die nächste nen-
nenswerte Lärmquelle an Hauptverkehrsstraßen (ST 2139) ist ca. 220 m entfernt, 
wesentlich höher gelegen und durch Bepflanzung abgeschirmt. Auch der nahegele-
gene Recyclinghof und der benachbarte Baustoffmarkt mit seinen Lagerfreiflächen 
weisen keine negativen Einflüsse für die Lagerflächen des städtischen Bauhofs auf. 

 
Emissionen aus der Landwirtschaft: 
Es befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen unmittelbar angrenzend zum 
Plangebiet. Für die künftige Nutzung der Fläche als Bauhof wird keine negative Be-
einträchtigung erwartet, sodass die landwirtschaftliche Nutzung auch nach der Um-
setzung der folgenden Bebauung auf den benachbarten Flächen uneingeschränkt 
möglich sein kann. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der nebenliegenden Flä-
chen mit den Emissionen Staub, Lärm und Geruch (Gülleausbringung) ist als orts-
üblich zu betrachten und deshalb auch hinzunehmen. 
 
Weitere Beschreibungen und Bewertungen der ermittelten Umweltauswirkungen in 
Bezug auf den Immissionsschutz sind dem Umweltbericht unter Punkt 2.4 zu ent-
nehmen.  
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1.10 Denkmalschutz 

In der unmittelbaren und auch weiteren Umgebung befinden sich keine Bodendenk-
mäler, jedoch ist für Bodeneingriffe jeglicher Art eine denkmalrechtliche Erlaubnis 
gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisver-
fahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.   

 
Im Stadtkern Viechtach befinden sich in einem Abstand von mindestens 700 m 
mehrere Baudenkmäler. Eine nachteilige Beeinflussung wird durch die vorliegende 
Deckblattänderung nicht erwartet. 

 
1.11 Belange des Umweltschutzes 

Im Rahmen des Umweltberichts erfolgt eine gesonderte Umweltprüfung. Der Um-
weltbericht stellt einen eigenen Teil der Deckblattänderung im Register 2 dar und 
berücksichtigt die verfügbaren umweltbezogenen Informationen im Änderungsbe-
reich. Liegen zu einem späteren Zeitpunkt neue Erkenntnisse vor, werden diese 
Umweltbericht fortgeschrieben. 
 
FFH-Gebiete 
Im Planungsbereich befinden sich keine FFH-Gebiete.  
 
Biotopstrukturen 
Im Planungsbereich selbst lassen sich keine Biotopstrukturen vorfinden. In einer 
Entfernung von knapp 50 m ist östlich ein Flachlandbiotop ausgewiesen (Biotop Nr. 
6943-1621: Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe (90 %)). Entlang des 
„Schwarzen Regens“ gibt es ein weiteres Biotop in geringer Entfernung mit der Bio-
top-Nr. 6943-1619 (Gewässer-Begleitgehölze entlang des Schwarzen Regen süd-
westlich von Blossersberg). Weitere Biotope befinden sich in größerer Entfernung 
wieder. 

 
 
1.12 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Gemäß dem Leitfaden "BAUEN IM EINKLANG MIT NATUR UND LANDSCHAFT - 
EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG (Ergänzte Fassung)" des 
bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (STMLU), 
2019, werden die notwendigen Ausgleichsflächen unter Punkt „Naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung“ ermittelt. 
 

 
Manuel Christl 
Ingenieurbüro Christl 
Prackenbach, 02.05.2025 
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368/2

5.0

5.0

25.0

5.0

E1

E3

E4 468 m2 befestigt, wasserdurchlässig
(Schotterfläche)
auf
G211 mäßig extensiv genutzten,
artenarmen Grünland

E5 544 m2 Eingrünung
(Hecke und Bäume)
auf
G211 mäßig
extensiv genutzten,
artenarmen
Grünland

E2 82 m2
befestigt, wasserdurchlässig
(Schotterfläche, Rasengittersteine)
auf
G211 mäßig extensiv genutzten,
artenarmen Grünland

A1

A2

E6 192 m2 magerer Saum
auf
G211 mäßig extensiv genutzten,
artenarmen Grünland

2.372 m2 voll befestigt
(Asphalt, Beton, Container)
auf
G211 mäßig extensiv genutztes,
artenarmes Grünland

217 m2 befestigt,
wasserdurchlässig (Schotterfläche)
auf
V332 Grünweg

194 m2 magerer Saum mit 2-3
Reisighäufen als Verbindung zw.
den Lesesteinriegeln
auf
G211 mäßig extensiv genutzten,
artenarmen Grünland

38 m2 Lesesteinriegel
auf
G211 mäßig extensiv genutzten,
artenarmen Grünland

10

Allgemein
Aufgrund der Lage im Außenbereich ist es von besonderer
Wichtigkeit, dass vermeidbare Beeinträchtigungen vermieden und
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausgeglichen werden
und das Bauvorhaben eingegrünt wird.

Beschreibung Bestand:
Die Eingriffsfläche wird aktuell als Grünland genutzt. Das Grünland
ist im nördlichen Bereich der Fläche etwas artenreicher und ab einer
Entfernung von 15 m vom Waldrand, nimmt die Vielfalt der
Vegetation ab.
Zwischen den Fl. Nr. 368/2 und 370 befindet sich im nördlichen
Bereich ein offener Graben. Auf der Eingriffsfläche auf der Fl. Nr.
370 findet man ebenfalls mäßig extensiv genutztes Grünland.
Der Planungsbereich befindet sich am Fuße einer bewaldeten
Böschung. Dieser für das Orts- und Landschaftsbild und den
Ortsrand wichtige Baumbestand liegt außerhalb der geplanten
Ausgleichsfläche, ist zu erhalten und darf durch die Baumaßnahmen
nicht beeinträchtigt werden. Er dient der Eingrünung des
Geltungsbereichs in Richtung Norden.

Beschreibung Eingriff und Eingrünung
Im Bereich für die voll befestigte Lagerfläche auf Fl.Nr. 368/2 und für
die geschotterte Lagerfläche auf Fl.Nr. 370 muss das Grünland
entfernt, befestigt und auf Fl. Nr. 368/8 ausgeglichen werden.
Eingriffsminimierend kann das Abrücken vom Waldrand um 20 m
und damit auch das Schonen des artenreicheren Teils der Wiese,
die geplanten artenreichen Säume entlang des Schotterweges und
in den Randbereichen im Westen, der Lesesteinwall, sowie die
geplante Eingrünung durch die Hecke im Osten des Lagerplatzes
angeführt werden. Des weiteren soll im Bereich zur vorhandenen
Straße im Süden die Pflanzung von 2 Bäumen (Vogelbeere) für
Eingrünung sorgen.
im Norden der Fläche soll durch das Pflanzen von 3 Bäumen
(Vogel-Kirsche, Holzbirne, Wildapfel) das Blüten- und Fruchtangebot
am Waldrand gestärkt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Fahrt auf dem bisherigen
Grünweg wasserdurchlässig (gschottert) ausgeführt werden soll
(siehe Plandarstellung).

Kompensationsbedarf Wertpunkte:  17.416 WP

Beschreibung Ausgleich
Der Ausgleich soll ca. 230 m südöstlich des Eingriffs, auf der Fl.Nr.
368/8 (TF) mit einer Größe von 2.890 m2 erfolgen. Die Fläche soll
extensiviert werden. Hierfür darf die Wiese weder gedüngt noch
gemulcht werden, um die Fläche auszuhagern.
Es ist eine 2-fache Mahd ausreichend:

- erster Schnitt zwischen 01.06. und 15.06.
- zweiter Schnitt ab 01.09.

Jährlich wechselnde Brachestreifen auf 5-20 % der Fläche
stehenlassen!
Der Schnittzeitpunkt kann aus naturschutzfachlichen Gründen, in
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, variiert werden.

Erstellen einer Seige für den Storch und Wiesenbrüter:
ca. 120 m große Wiesenmulde im südwestlichen Bereich der
Ausgleichsfläche erstellen (siehe Plandarstellung)

- mit sanftemn Gefälle, max. 10 % und einer max. Tiefe von bis
zu 80 cm

- unregelmäßige Form und in Richtung Nordwesten flach
auslaufend, in Richtung Südosten Rand ausbilden

Artenanreicherung durch Mähgutübertragung (20-30 % der Fläche)
Durch Übertragung von geeignetem, im direkten Umfeld
gewonnenen Mähgut (z.B. Heudrusch) soll der Artenreichtum erhöht
werden. Eine eventuell nötige Saatbett-Vorbereitung (Anreißen der
Grasnarbe) ist zulässig.

Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen und zu verwerten bzw.
ordnungsgemäß zu ensorgen.
Auf Mulch, Düngung, Kalkung und Pflanzenschutzmittel muss
restlos verzichtet werden!

EIN Grundbucheintrag ist erforderlich!

Ausgleich in Wertpunkten:
17.622 WP (siehe Tabelle)

17.622 > 17.416 WP Kompensationsbedarf
Der Ausgleich ist somit erbracht!

Das Oberflächenwasser wird in einer Zisterne gesammelt und nur
der Überlauf wird in den Kanal eingeleitet.

Verbal argumentative Bewertung nach
dem Biotopwertverfahren der
Bayerischen Kompensationsverordnung

Festsetzungen zum Eingriff:

- Die Pflanzungen sind spätestens im Laufe eines Jahres nach
Inbetriebnahme fertig zu stellen und dauerhaft zu erhalten.
Ausgefallene Gehölze sind in der jeweils folgenden Pflanzperiode
zu ersetzen.

- Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu
entsorgen. Es darf nicht in der freien Landschaft abgelagert
werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch
wertvollen Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Mager-
standorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen, Bachtälern,
Waldrändern, usw.

- Die Pflanzung von landschaftsfremd wirkenden Gehölzen (bizarr
wachsende Arten, Säulen-, Hänge-, Trauer- und Kugelformen;
insbesondere Blaufichten, Thujen, Scheinzypressen und
Wacholder) ist nicht zulässig.

- Massive Einfriedungen mit Zäunen mit Beton- und Mauer-
sockeln sowie streng geschnittenen Hecken sind nicht zulässig.
Ein Abstand zwischen Boden und Zaununterkante von mind. 15
cm ist einzuhalten.
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Spitz-Wegerich, Hahnenfuß,
Löwenzahn, Günsel,
Pfennigkraut, Sauerampfer,
Fuchsschwanz,
Gänseblümchen, Ampfer,
Rotklee

Löwenzahn, Hirtentäschel, Gewöhnliche
Wiesennopf (v.a. in Ri. Waldrand),
Taubnessel (in Ri. Waldrand), Frauenmantel
( Ri. Waldrand), Spitz-Wegerich, Hahnenfuß,
Günsel, Fuchsschwanz, Gänseblümchen,
Ampfer, Rotklee, Vogelmiere, Gemeiner
Hohlzahn, Feld-Ehrenpreis, Wolliges
Honiggras, Gewöhnliches Ruchgras,
Rispengas, Hornkraut, Gundermann,
Wiesen-Fuchschwanz

ab ca. 15 m südlich des
Waldrandes artenärmer:
Klee, Löwenzahn, Spitzwegerich,
Gänseblümchen, Hirtentäschel,
Wiesen-Schaumkraut, Ampfer,
Hahnenfuß, einzelne Sauerampfer,
einzelne Schafgarben

Gra
be

n m
it

Pfen
nig

kra
ut,

 G
em

ein
er

Hor
nk

lee
, S

ch
ar

bo
ck

sk
ra

ut,

Lö
wen

za
hn

, B
ins

e (
Fla

tte
r-?

)

Spitz-Wegerich, Hahnenfuß,
hier ebenfalls Wiesenknopf,
Frauenmantel, Hahnenfuß,
Taubnessel am Waldrand, ,
Löwenzahn, Rotklee,
Spitzwegerich

Frauenmantel ( Ri.
Waldrand), Pfennigkraut,
Spitz-Wegerich,
Hahnenfuß, Löwenzahn,
Rotklee, Günsel,
Sauerampfer, Ampfer,
Hirtentäschel,
Wiesen-Schaumkraut,
Gänseblümchen,
einzelne Wiesenknopf

0 25105 15 20

Löwenzahn, Spitz-Wegerich,
Hahnenfuß, Günsel, Rotklee,
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Biotop Nasswiese in Talaue des
Schwarzen Regens:
seggen- und binsenreiche
Nasswiesen, Sümpfe
(hier vor allem Schilf)

hier vor allem
Sumpf-Segge

A3

Artenschutz:

+ Vorkommen des Wiesenknopfes in der Eingriffsfläche Fl.Nr. 368/2:
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:
durch das 20 m Abrücken vom Waldrand und damit auch aus dem artenreicheren Bereich
des Grünlands, wird das Hauptvorkommen des Wiesenknopfes verschont. Dieser Bereich ist
während der Bauphase zu schützen (darf nicht überfahren und überschüttet werden).
Einzelne Exemplare, die im Bereich des Eingriffs aufzufinden sind, sind auf die
Ausgleichsfläche Fl.Nr. 368/8 umzupflanzen:
Zeitpunkt der Umpflanzung bzw. der partiellen Sodenübertragung:

Mitte Juni/ Anfang Juli
Mahd Eingriffsfläche: Mai, Juni, damit kein Wiesenknopf blüht (vor der Mahd Bereiche für
Umpflanzung/Sodenübertragung ausstecken

Abschieben der Eingriffsfläche nach Sodenübertragung, um die Nester der Roten
Knotenameisen und damit die Raupen des Ameisenbläulings, die sich in deren Nestern
befinden, möglichst wenig zu beeinträchtigen.

+ Vorkommen der Zauneidechse auf Fl.Nr. 370
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:
Es ist gefordert einen Amphibienzaunes entlang des Westlichen Rands des Eingriffsbereichs
(entlang Grünwege und bestehendem Lesesteinriegel) aufzustellen und damit vom
Eingriffsbereich zu vergrämen, die Eidechsen abzusammeln und einen Lesesteinriegel am
sonnigen Waldrand, nördlich des Lagerplatzes für Hackgut, als Reptilienhabitat anzulegen. In
diesen Bereich sollen die gesammelten Eidechsen wieder ausgesetzt werden. Auf der
Fläche zwischen den Lesesteinriegel (Bestand und Planung) sollen 2-3 Reisighäufen 
angelegt werden und als Habitatverbindung dienen.

Durch die Vermeidungs- und Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahme wird ein
Straftatbestand verhindert.
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27.0

1.770 m2 artenreich,
seggen- und binsenreiche
Feuchtwiese
auf
G211 mäßig extensiv
genutzten, artenarmen
Grünland

Mähgutübertragung auf ca. 20-30 %
der Fläche
(4 m breiter Streifen am Graben und im
Bereich um die neu geschaffene Seige

Löwenzahn, Spitz-Wegerich,
Hahnenfuß, Günsel,
Gänseblümchen, Ampfer,
Rotklee, Scharbockskraut,
Wiesen-Pippau,
Stumpfblättriger Ampfer,
Gänseblümchen

Seige für Storch
ca. 120 m2groß,
max. 80 cm tief

A3

A3

Zeichenerklärung Freiflächengestaltung

(Abweichungen von der Auflage sind in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehörde möglich)

Gehölzpflanzung Bäume, Planung
siehe Pflanzliste

Weg,Lagerfläche, Parkplatz
Schotterfläche, wasserdurchlässig

Stellfläche für Schüttboxen, Beton

Fahrt, Asphalt

Sa

Aufstellfläche Container, Drainpflaster

Eingrünung freiwachsende Hecke, Planung
Gehölzpflanzung aus heimischen Gehölzen,
siehe Pflanzliste Planung; ca. 1,5 m Abstand in  der Rehe

Ansaat magerer Saum

Lesesteinriegel, ca. 12 m lang, und ca. 2 m breit
in Kombination mit dem bestehenden Lesesteinriegel soll
über 2-3 Reisighäufen ein Biotopverbund geschaffen werden

Aushub von ca. 100 cm Tiefe, dann Aufbau des
Lesesteinriegels, aus Wurzelstöcken und Steinen
(Steingröße ca. 1/3 20 cm, 1/3 30 cm, 1/3 40 cm)
vorgesehen.
Der Riegel soll ca. 1 m hoch und 2 m breit sein. Es ist darauf
zu achten, dass möglichst viele Hohlräume entstehen, um
die Strukturvielfalt zu erhöhen. Fugen sind teilweise mit
Humus zu verfüllen.
Es ist eine ca. 2 m breite, vorgelagerte Sandfläche mit 15 cm
Stärke, nach Abziehen des Oberbodens, herzustellen. Hier
einzelnbe Wurzelstöcke einbringen.
Der Lesesteinriegel ist zum Schutz der Tiere und als
Nahrungshabitat mit dornigen Sträuchern zu bepflanzen

- 7 Stk. Prunus spinosa - Schlehe

ca. Lage Amphibienzaun

Zeichenerklärung Ausgleichsfläche

Artenanreicherung durch Mähgutübertragung

Wiese Extensivierung

Erstellen der Seige für Storch und Wiesenbrüter
ca. 120 m große Wiesenmulde im südwestlichen Bereich
der Ausgleichsfläche erstellen (siehe Plandarstellung)

- mit sanftem Gefälle und ca. 80 cm Tiefe
- unregelmäßige Form

Pa
Pp
Sa

Ms

27.0

A3
27.0

Übersicht Lage
o. M.

Grundriss Planung Eingriff
M 1:500

Übersicht Luftbild
mit Schutzgebieten

M 1:5.000

Errichtung einer Lagerfläche für den
Bauhof der Stadt Viechtach
Stadt: Viechtach Gemarkung: Viechtach
Landkreis: Regen Reg.-Bezirk: Niederbayern

Bauherr:  Stadt Viechtach,
Mönchshofstr. 31, 94234 Viechtach

Bauort:  Am Regen 13, Fl.Nr. 368/2 (TF), 370 (TF), Gemarkung Viechtach

Datum: 28. April 2025

3. LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN
mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung

Übersicht Lage: O.M.
Übersicht Luftbild mit Schutzgebieten: M 1:5.000
Bestand Eingriffsfläche: M 1:1.000
Massen Eingriffsfläche: M 1:1.000
Grundriss Planung Eingriff: M 1:500
Bestand und Planung Ausgleichsfläche: M1.000

Ausgleich

Bearb. u. gez. Corinna Kiendl
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur

Corinna Kiendl Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur
POST Berger Weg 10, 94526 Metten FON 0991 3201480 MOBIL 0176 28730544
EMAIL corinnakiendl-freiraumplanung online.de

Bestand Eingriffsfläche
M 1:1.000

Eingriff

Biotopkartierung
Nasswiese mit viel Basen-Segge in Talaue
des Schwarzen Regens bei Grossenau

Landschaftsschutzgebiet
Bayerischer Wald

Ausgleich

Eingriff
Biotopkartierung
Nasswiese in Talaue des Schwarzen
Regens bei Grossenau

Biotopkartierung
Nasswiese in Talaue des
Schwarzen Regens bei
Grossenau

Biotopkartierung
Auwald mit Erlen am Schwarzen
Regen in Talaue bei Schlatzendorf

Biotopkartierung
gewässerbegleitende Gebüsche
entlang Schwarzer Regen
südwestlich Blosssersberg

Biotopkartierung
Steilhang bei Irlseign mit
Felsvegetation Biotopkartierung

Hecken auf südexponierten
Terrassen bei Irlseign

Bestand  und Planung
Ausgleichsfläche M 1:1.000

Massen Eingriffsfläche
M 1:1.000
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